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17 FRONTBLITZER 
AN KRAFTFAHRZEUGEN >3,5 T

Zulässigkeit • nur bedingt zulässig bei zivilen Fahrzeugen

Bemerkung • zulässig bei Fahrzeuge mit ungewöhnlicher Breite oder Länge, sofern die Behörde Frontblitzer  
vorgeschrieben hat. 

• zulässig mit §70 StVZO Genehmigung

Helligkeit • keine Angaben 

Höhenvorgabe • keine Angaben

Anbauvorgaben • Anbauvorgabe des Herstellers beachten (horizontal, vertikal) 

Prüfrichtlinie • ECE-R65 Typ X 

Prüfzeichenbeispiel

Weitere Informationen: § 17 Abs. 6 StVO, § 52 Abs. 2 StVZO

BEISPIELDARSTELLUNG

  Die abgebildeten Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu. 

| LICHTTECHNISCHE EINRICHTUNGEN AN KRAFTFAHRZEUGEN >3,5 T UND DESSEN ANHÄNGER | 


